
  
  
  
  
  
 

IHRE ERKLÄRUNG AUSFÜLLEN? 

DER FÖD FINANZEN MACHT ES IHNEN LEICHT! 
 

Ihre Erklärung oder Ihr Vorschlag der vereinfachten Erklärung über MyMinfin  

(Tax-on-Web): einfach und schnell! 
 

 

Ab Ende April ist Ihre (größtenteils vorausgefüllte) Erklärung oder Ihr Vorschlag der vereinfachten 

Erklärung in MyMinfin (Tax-on-Web) verfügbar. 
 
 

Wie greifen Sie auf Ihre Erklärung oder Ihren Vorschlag der vereinfachten Erklärung zu?   

• Gehen Sie auf myminfin.be 

• Identifizieren Sie sich mit Ihrem Personalausweis, mit itsme® oder mit MyGov.be 

Benötigen Sie weitere Informationen? www.fin.belgium.be/de/myminfin-anmeldung 

Haben Sie einen Vorschlag der vereinfachten Erklärung erhalten?  

• Sind Ihre Angaben richtig und vollständig? Dann müssen Sie nichts unternehmen, nichts senden 

oder bestätigen. Sie erhalten automatisch Ihren Steuerbescheid (Berechnungsblatt). 

• Sind Ihre Angaben nicht richtig oder unvollständig? Dann müssen Sie sie entweder über MyMinfin 

oder über das Antwortformular auf Papier (wenn Sie Ihren Vorschlag per Post erhalten haben) 

korrigieren. 

Sie haben noch keine Erklärung auf Papier erhalten (brauner Umschlag)? 

• Das ist kein Problem. Sie benötigen keine Erklärung auf Papier, um Ihre Erklärung über MyMinfin 

einreichen zu können. 

• Es kann sein, dass Sie dieses Jahr keine Erklärung auf Papier erhalten. Stattdessen werden Sie ein 

Schreiben (weißer Umschlag) des FÖD Finanzen erhalten, in dem erklärt wird, wie Sie Ihre Erklärung 

einreichen müssen. 

Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe? 
 

Haben Sie eine Frage zu Ihrer Steuererklärung oder zu Ihrem Vorschlag der vereinfachten Erklärung? 

• www.fin.belgium.be > Privatpersonen > Meine Steuererklärung > Erklärung einreichen 

• Rufen Sie die Nummer 02 572 57 57 an (direkter Code: 17003). 
 

Sie möchten Ihre Erklärung von Experten des FÖD Finanzen ausfüllen lassen? 

• Um Hilfe beim Ausfüllen der Erklärung zu erhalten, ist ein Termin erforderlich. Informationen zur 

Terminvereinbarung finden Sie auf dem Umschlag Ihrer Erklärung oder im Schreiben des FÖD 

Finanzen, in dem erklärt wird, wie Sie Ihre Erklärung einreichen müssen. 

• Halten Sie Ihren Personalausweis bereit, um einen Termin zu vereinbaren. 

Möchten Sie Benachrichtigungen vom FÖD Finanzen erhalten? 

Möchten Sie informiert werden, sobald Ihr Steuerbescheid oder ein anderes Dokument des FÖD 

Finanzen verfügbar ist? Dann aktivieren Sie jetzt Ihre eBox über www.myebox.be. Sie erhalten dann eine 

Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse Ihrer Wahl. 

https://www.myminfin.be/
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